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5. GESCHÄFT-NR. 064/03 

Abnahme der Abrechnung über den Ersatz des Zutritt-Systems zum Sportzentrum Eselriet, 
Effretikon 

 
 

DISKUSSION IM RAT 

 

Sprecherin der RPK ist Judith Bertschi Annen. 
 
Sie erläutert, dass die Eintrittskarten wieder verwertbar sind. Auf der Rückseite der Karten kann Reklame 
angebracht werden. Mit dem neuen System kann jederzeit die Besucherzahl angegeben werden, was hilfreich 
ist, um die Wasserqualität hoch zu halten. Die neuen Einrichtungen können in die geplante Neuerung des 
Einganges integriert werden. Die RPK empfiehlt, die Abrechnung abzunehmen. 
 
Gemäss Judith Bertschi Annen ist auch die SP-Fraktion dieser Ansicht. 
 
Ruth Zubek, CVP, stellt die neue Anlage in Frage. Sie liefert wohl gute Statistiken, ist jedoch für Einzeleintritte 
nicht nützlich. Man muss in der Kolonne anstehen, welche ein Saison-Abonnement lösen will. Ein zusätzlicher 
Automat für Einzeleintritte wie in Wallisellen steht uns nicht zur Verfügung. 
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ABSTIMMUNG 
 

DER GROSSE GEMEINDERAT 
 

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates und in Anwendung von § 26 Ziffer 2 der Gemeindeordnung - 
 

BESCHLIESST: 
 
1. Die Abrechnung über den Ersatz des Zutritt-Systems im Sportzentrum Eselriet, Effretikon, wird wie folgt 

genehmigt:  
 
Aufwand gemäss Abrechnung Fr.  197‘611.90 
Bewilligter Kredit GGR vom 17.01.2002 Fr. 197‘000.00 
Kreditüberschreitung Fr.        611.90 

2. Für die Kreditüberschreitung wird zu Lasten der Investitionsrechnung (Konto Nr. 950.5034.05) ein 
Nachtragskredit von Fr. 611.90 bewilligt.  

3. Gemäss § 8 Ziffer 3 der Gemeindeordnung ist ein Referendum gegen diesen Beschluss 
ausgeschlossen.  

4.  Mitteilung durch Protokollauszug an: 
 a) den Stadtrat, zweifach, 
 b) die Finanzverwaltung,  
 c) das Jugend- und Sportamt.  

___________________________ 
Beschluss erfolgte einstimmig. 

 
- - - - - - -  

 

  

Marco Steiner   
Ratssekretär   
 

Versandt am: 05.09.2003  
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Für getreuen Auszug aus dem Protokoll 

 


